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106/08 – Kreis Coesfeld

Öffentliche Auslegung des Beteiligungsberichtes 2007 
des Kreises Coesfeld

Hiermit wird bekannt gegeben, dass der Beteiligungsbericht 
2007 des Kreises Coesfeld gemäß § 53 Abs. 1 Kreisordnung 
NRW (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 24.06.2008 (GV. NRW. S. 514), in Verbindung mit 
§ 117 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 
666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2008 (GV. 
NRW. S. 514), vom Zeitpunkt dieser Bekanntmachung  

im Gebäude I der Kreisverwaltung Coesfeld (Zimmer 307b),
Abteilung 20 - Finanzen,

Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld,

während der allgemeinen Öffnungszeiten (montags bis don-
nerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 
16.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) zur 
Einsichtnahme öffentlich ausliegt.

Coesfeld, den 10.11.2008

Kreis Coesfeld
Der Landrat
In Vertretung
gez. Gilbeau

107/08 – Kreis Coesfeld

Allgemeinverfügung zur Aufhebung der tierseuchenbe-
hördlichen Allgemeinverfügung zum Schutz gegen die 
Blauzungenkrankheit vom 26.10.2008

Die tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung des Kreises 
Coesfeld zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit vom 
26.10.2008 wird aufgehoben.

Coesfeld, 14.11.2008 

Kreis Coesfeld
Der Landrat
39 – Veterinärdienst und 
Lebensmittelüberwachung
Daruper Str. 5
48653 Coesfeld
Im Auftrag
gez. Dr. Hörster
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108/08 – Stadt Dülmen

Öffentliche Bekanntmachung über die Widmung von Er-
schließungsanlagen

Die in der Straßenbaulast der Stadt Dülmen stehenden Er-
schließungsanlagen 

a) Die Nielen 
 Gemarkung Buldern, Flur 4, Flurstück 700
b) Graskamp
 Gemarkung Hiddingsel, Flur 15, 
 Flurstücke 12, 13, 14 und 15
c) Hegenkamp
 Gemarkung Hiddingsel, Flur 15, Flurstück 48
d) Ostdamm (Stichstraße)
 Gemarkung Dülmen-Stadt, Flur 6, Flurstück 868
e) Stockhover Weg (Stichstraße)
 Gemarkung Dülmen-Stadt, Flur 3, Flurstück 763
f) Wemhoff (von Weseler Straße bis Gewerbestraße)
 Gemarkung Buldern, Flur 1, Flurstück 927 tlw. und 972 tlw.

werden gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) vom 23.09.1995 
(GV NRW S. 1028) in der derzeit geltenden Fassung mit Wir-
kung vom Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung für 
den öffentlichen Verkehr als Gemeindestraße (Straße, bei 
der die Belange der Erschließung der anliegenden Grund-
stücke überwiegen) gewidmet.

Pläne, aus denen die genaue Lage der jeweiligen Straße er-
sichtlich ist, können im Verwaltungsgebäude der Stadt Dül-
men in der Overbergpassage, Overbergplatz 3, Zimmer 22, 
während der Dienststunden eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach öf-
fentlicher Bekanntmachung Klage erhoben werden. Die Kla-
ge ist beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 
Münster, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erklären.

Dülmen, den 11.11.2008

DER BÜRGERMEISTER
In Vertretung
Leushacke
Techn. Beigeordneter

109/08 – Stadt Dülmen

Satzung der Stadt Dülmen über die Erhebung von Bei-
trägen für straßenbauliche Maßnahmen (Straßenbaubei-
tragssatzung) vom 26.11.2007

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nor-
drhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NW 1994 S. 666), in der zurzeit geltenden 
Fassung, und des § 8 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NW 
1969, S. 712/SGV NW 610), in der zurzeit geltenden Fas-
sung, hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung 
am 08.11.2007 die folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Erhebung des Beitrages

(1) Zum Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Erwei-
terung und Verbesserung von Anlagen im Bereich von 
öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen und als Ge-
genleistung für die durch die Möglichkeit der Inanspruch-
nahme den Eigentümern und Erbbauberechtigten der 
erschlossenen Grundstücke erwachsenden wirtschaft-
lichen Vorteile erhebt die Stadt Beiträge nach Maßgabe 
dieser Satzung.

§ 2
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes

(1) Beitragsfähig ist insbesondere der Aufwand für 

1. den Erwerb (einschließlich Erwerbsnebenkosten) und 
die Freilegung der für die Herstellung, Erweiterung 
und Verbesserung der Anlagen benötigten Grundflä-
chen, 

2. den Wert der von der Stadt aus ihrem Vermögen be-
reitgestellten Flächen zum Zeitpunkt des Beginns der 
Maßnahme,

3. die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung der 
Fahrbahn mit Unterbau, Tragschichten und Decke 
sowie für notwendige Erhöhungen und Vertiefungen, 

4. die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung von 

a) Radwegen,
b) Gehwegen,
c) gemeinsamen Geh- und Radwegen,
d) Beleuchtungseinrichtungen,
e) Entwässerungseinrichtungen,
f) Böschungen, Schutz - und Stützmauern,
g) Parkflächen,
h) unselbständigen Grünanlagen,
i) Mischflächen.

(2) Die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes-, 
Landes- und Kreisstraßen sind nur insoweit beitrags-
fähig, als sie breiter sind als die anschließenden freien 
Strecken. 

(3) Nicht beitragsfähig sind die Kosten 

1. für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der 
Straßen, Wege und Plätze, 

2. für Hoch- und Tiefstraßen sowie für Straßen, die für 
den Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen bestimmt 
sind (Schnellverkehrsstraßen), ferner für Brücken, 
Tunnels und Unterführungen mit den dazugehö-
renden Rampen.

§ 3
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes

Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen 
Aufwändungen ermittelt.

§ 4
Anteil der Stadt und der 

Beitragspflichtigen am Aufwand

1) Die Stadt trägt den Anteil des Aufwandes, der 

a) auf die Inanspruchnahme der Anlagen durch die All-
gemeinheit entfällt,
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b) bei der Verteilung des Aufwandes nach §§ 5 ff. auf 
ihre eigenen Grundstücke entfällt.

 Der übrige Teil des Aufwandes ist von den Beitragspflich-
tigen zu tragen. 

(2) Überschreiten Anlagen die nach Absatz 3 anrechenbaren 
Breiten, so trägt die Stadt den durch die Überschreitung 
verursachten Mehraufwand allein. Bei den Bundes-, 
Landes- und Kreisstraßen beziehen sich die anrechen-
baren Breiten der Fahrbahnen auf die Breite, die über 
die beitragsfreie Fahrbahnbreite nach § 2 Abs. 2 hinaus-
geht. 

(3) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand nach Abs. 
1 Satz 2 und die anrechenbaren Breiten der Anlagen 
werden wie folgt festgesetzt: 

bei Straßenart anrechenbare Breiten Anteil der Bei-
tragspflichtigen

in Kern-, Gewer-
be- und Industrie-
gebieten

im Übrigen

1. Anliegerstraßen

a) Fahrbahn 8,50 m 5,50 m  70 v.H.
b) Radweg einschl.Sicherheitsstreifen je 2,40 m nicht vorgesehen  70 v.H.
c) Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 80 v.H.
d) Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 80 v.H.
e) Beleuchtung u. Ober-flächenentwässerung entfällt entfällt 70 v.H.
f) Gemeinsame Geh- undRadwege je 3,00 m je 3,00 m 75 v.H.
g) UnselbständigeGrünanlagen je 2,00 m je 2,00 m 70 v.H.
2. Haupterschließungsstraßen

a) Fahrbahn 8,50 m 6,50 m 50 v.H.
b) Radweg einschl. Sicherheitsstreifen je 2,40 m je 2,40 m 50 v.H.
c) Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 70 v.H.
d) Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 70 v.H.
e) Beleuchtung u. Ober-flächenentwässerung entfällt entfällt 50 v.H.
f) Gemeinsame Geh- und Radwege je 3,00 m je 3,00 m 60 v.H.
g) UnselbständigeGrünanlagen je 2,00 m je 2,00 m 70 v.H.
3. Hauptverkehrsstraßen

a) Fahrbahn 8,50 m 8,50 m 30 v.H.
b) Radweg einschl. Sicherheitsstreifen je 2,40 m je 2,40 m 30 v.H.
c) Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 70 v.H.
d) Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 70 v.H.
e) Beleuchtung u. Ober-flächenentwässerung entfällt entfällt 30 v.H.
f) Gemeinsame Geh- und Radwege je 3,00 m je 3,00 m 50 v.H.
g) UnselbständigeGrünanlagen je 2,00 m je 2,00 m 70 v.H.
4. Hauptgeschäftsstraßen

a) Fahrbahn 7,50 m 7,50 m 60 v.H.
b) Radweg einschl. Sicherheitsstreifen je 2,40 m je 2,40 m 60 v.H.
c) Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 80 v.H.
d) Gehweg je 6,00 m je 6,00 m 80 v.H.
e) Beleuchtung u. Ober-flächenentwässerung entfällt entfällt 60 v.H.
f) Gemeinsame Geh- und Radwege je 2,00 m je 2,00 m 70 v.H.
g) Unselbständige Grünanlagen je 2,00 m je 2,00 m 70 v.H.
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 Wenn bei einer Straße ein oder beide Parkstreifen fehlen, 
erhöht sich die anrechenbare Breite der Fahrbahn um 
die anrechenbare Breite des oder der fehlenden Park-
streifen, höchstens jedoch um je 2,50 m, falls und soweit 
auf der Straße eine Parkmöglichkeit geboten wird. 

(4) Die in Abs. 3 Ziffern 1 bis 4 genannten Breiten sind 
Durchschnittsbreiten.

(5) Für Fußgängergeschäftsstraßen, verkehrsberuhigte Be-
reiche und sonstige Fußgängerstraßen werden die an-
rechenbaren Breiten und Anteile der Beitragspflichtigen 
am Aufwand für die anrechenbaren Breiten im Einzelfall 
durch Satzung festgesetzt. 

(6) Im Sinne der Absätze 3 und 5 gelten als 

a) Anliegerstraßen:
 Straßen, die ganz überwiegend der Erschließung der 

angrenzenden oder der durch private Zuwegung mit 
ihnen verbundenen Grundstücke dienen,

b) Haupterschließungsstraßen:
 Straßen, die der Erschließung von Grundstücken und 

daneben auch dem Verkehr innerhalb von Baugebie-
ten oder innerhalb von im Zusammenhang bebauten 
Ortsteilen dienen, soweit sie nicht Hauptverkehrs-
straßen nach Buchstabe c) sind,

c) Hauptverkehrsstraßen:
 Straßen, die dem durchgehenden innerörtlichen Ver-

kehr oder dem überörtlichen Durchgangsverkehr die-
nen, insbesondere Bundes-, Landes- und Kreisstra-
ßen mit Ausnahme der Strecken, die außerhalb von 
Baugebieten und von im Zusammenhang bebauten 
Ortsteilen liegen, 

d) Hauptgeschäftsstraßen:
 Straßen, in denen die Frontlänge der Grundstücke 

mit Ladengeschäften oder Gaststätten im Erdge-
schoss überwiegt, soweit es sich nicht um Hauptver-
kehrsstraßen handelt,

e) Fußgängergeschäftsstraßen:
 Hauptgeschäftsstraßen, die in ihrer gesamten Breite 

dem Fußgängerverkehr gewidmet sind, auch wenn 
eine zeitlich begrenzte Nutzung für den Anlieferver-
kehr möglich ist,

f) Verkehrsberuhigte Bereiche:
 als Mischfläche gestaltete Straßen nach § 42 Abs. 

4 a) StVO,

g) Sonstige Fußgängerstraßen:
 Anliegerstraßen und Wohnwege, die in ihrer gesamt-

en Breite dem Fußgängerverkehr dienen, auch wenn 
eine Nutzung für den Anliegerverkehr mit Kraftfahr-
zeugen möglich ist.

(7) Die vorstehenden Bestimmungen (Absätze 3 – 6) gelten 
für öffentliche Plätze und einseitig anbaubare Straßen 
und Wege entsprechend. Dabei sind die anrechenbaren 
Breiten für Radwege, Parkstreifen, Grünanlagen und 
Gehwege nach Absatz 3 nur entlang der bebauten bzw. 
bebaubaren Grundstücke anzusetzen. Die anrechen-
bare Breite der Fahrbahn nach Absatz 3 ist bei einseitig 
anbaubaren Straßen und Wegen mit 2/3 zu berücksich-
tigen. 

(8) Grenzt eine Straße ganz oder in einzelnen Abschnitten 
mit einer Seite an ein Kern-, Gewerbe- oder Industriege-
biet und mit der anderen Seite an ein sonstiges Bauge-
biet oder an einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
und ergeben sich dabei nach Absatz 3 unterschiedliche 
anrechenbare Breiten, so gilt für die gesamte Straße die 
größte Breite. 

(9) Für Anlagen oder deren Teilanlagen, bei denen die fest-
gesetzten anrechenbaren Breiten oder Anteile der Bei-
tragspflichtigen offensichtlich nicht zutreffen, bestimmt 
die Stadtverordnetenversammlung durch Satzung im 
Einzelfall die anrechenbaren Breiten und Anteile der Bei-
tragspflichtigen. 

§ 5
Verteilung des umlagefähigen Aufwandes

(1) Der nach den §§ 2 – 4 ermittelte Aufwand wird auf die 
erschlossenen Grundstücke nach deren Flächen verteilt. 
Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der erschlos-
senen Grundstücke nach Art und Maß berücksichtigt. 

2) Als Grundstücksfläche im Sinne des Absatzes 1 gilt bei 
Grundstücken außerhalb des Geltungsbereiches eines 
Bebauungsplanes 

a) die Fläche zwischen der gemeinsamen Grenze des 
Grundstücks mit der Anlage und einer im Abstand 
von 41 m dazu verlaufenden Linie. Grundstücksteile, 
die lediglich die wegemäßige Verbindung zur Anlage 
herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grund-
stückstiefe unberücksichtigt. 

b) soweit die Grundstücke nicht an die Anlage angren-
zen, die Fläche zwischen der Grundstücksgrenze, 
die der Anlage zugewandt ist und einer im Abstand 
von 41 m dazu verlaufenden Linie. 

Überschreitet die tatsächliche Nutzung die Abstände nach 
den Buchstaben a) oder b), so fällt die Linie zusammen mit 
der hinteren Grenze der tatsächlichen Nutzung.

§ 6
Berücksichtigung des Maßes der Nutzung

(1) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der 
Nutzung wird die Fläche vervielfacht mit 

a) 1,0   bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss,
b) 1,25 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen,
c) 1,5   bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen,
d) 1,6   bei einer Bebaubarkeit mit vier Vollgeschossen,
e) 1,7   bei einer Bebaubarkeit mit fünf Vollgeschossen,
f) für jedes weitere Geschoss zusätzlich 0,05.

(2) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines 
Bebauungsplanes ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse 
wie folgt:

a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt: aus der 
höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse.

b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl 
der Vollgeschosse die Baumassenzahl geteilt durch 
3,5, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- oder 
abgerundet werden. 

c) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt 
als Zahl der Vollgeschosse die höchstzulässige Höhe 
geteilt durch 2,8, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen 
auf- oder abgerundet werden. 

d) Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl 
der Vollgeschosse vorhanden oder zugelassen, so 
ist diese zugrunde zu legen; dies gilt entsprechend, 
wenn die zulässige Baumassenzahl oder die höchst-
zulässige Gebäudehöhe überschritten werden. 

(3) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches 
eines Bebauungsplanes oder für Grundstücke, für die 
ein Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse, die 
Baumassenzahl oder die Gebäudehöhe nicht festsetzt, 
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sowie für Grundstücke, auf denen eine Bebauung nicht 
zulässig ist, ergibt sich die Zahl der Vollgeschosse:

a) bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der 
tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. Ist die Zahl 
der Vollgeschosse wegen der Besonderheit des 
Bauwerkes nicht feststellbar, gilt als Zahl der Vollge-
schosse die Höhe des Bauwerkes geteilt durch 2,8, 
wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- oder abge-
rundet werden,

b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken aus 
der Zahl der auf den Grundstücken der näheren Um-
gebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse,

c) bei Grundstücken, auf denen keine Bebauung zuläs-
sig ist, die aber gewerblich genutzt werden können, 
werden zwei Vollgeschosse zugrundegelegt,

d) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stell-
plätze zulässig oder vorhanden sind, wird ein Vollge-
schoss zugrundegelegt. 

§ 7
Berücksichtigung der Nutzungsart

Die unterschiedliche Art der Nutzung wird wie folgt berück-
sichtigt:

(1) Die Grundstücksfläche wird vervielfacht mit einem Nut-
zungsfaktor von

a) 0,03 bei landwirtschaftlich genutzten Flächen,

b) 0,01 bei forstwirtschaftlich genutzten Flächen.

(2) Die nach §§ 5 und 6 festgelegten Faktoren (oder Vertei-
lungseinheiten) werden 

a) um 0,5 erhöht bei Grundstücken in durch Bebauungs-
plan festgesetzten Kern-, Gewerbe- und Industriege-
bieten sowie Sondergebieten (z.B. mit der Nutzung 
als Einkaufszentrum);

b) um 0,5 erhöht bei Grundstücken in Gebieten, in de-
nen ohne Festsetzung durch Bebauungsplan eine 
Nutzung wie in den unter Buchstabe a) genannten 
Gebieten vorhanden oder zulässig ist;

c) um 0,5 erhöht bei Grundstücken außerhalb der unter 
den Buchstaben a) und b) bezeichneten Gebiete, die 
gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzt 
werden (z.B. Grundstücke mit Büro-, Verwaltungs-, 
Post-, Bahn-, Krankenhaus- und Schulgebäuden), 
wenn diese Nutzung nach Maßgabe der Geschoss-
flächen überwiegt. Liegt eine derartige Nutzung ohne 
Bebauung oder zusätzlich zur Bebauung vor, gilt die 
tatsächlich so genutzte Fläche als Geschossfläche;

d) um 0,5 ermäßigt bei Grundstücken, die in einer der 
baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren 
Weise genutzt werden können (z.B. Kirchengrundstü-
cke, Friedhöfe, Sportanlagen, Campingplätze, Frei-
bäder, Dauerkleingärten oder private Grünanlagen).

§ 8
Abschnitte von Anlagen

(1) Für selbstständig benutzbare Abschnitte einer Anlage 
kann der Aufwand selbstständig ermittelt und erhoben 
werden.

(2) Erstreckt sich eine straßenbauliche Maßnahme auf meh-

rere Straßenabschnitte, für die sich nach § 4 Abs. 3 un-
terschiedliche anrechenbare Breiten oder unterschied-
liche Anteile der Beitragspflichtigen ergeben, so sind die 
Straßenabschnitte gesondert abzurechnen. 

§ 9
Kostenspaltung

Der Beitrag kann selbstständig und ohne Einhaltung der 
Reihenfolge erhoben werden für 

1. Grunderwerb,
2. Freilegung,
3. Fahrbahn,
4. Radweg,
5. Gehweg,
6. Parkflächen,
7. Beleuchtung,
8. Oberflächenentwässerung,
9. unselbständige Grünanlagen.

§ 10
Vorausleistungen und Ablösung

(1) Sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen 
worden ist, kann die Stadt Vorausleistungen bis zur Höhe 
des voraussichtlichen Beitrags erheben.

(2) Der Straßenbaubeitrag kann abgelöst werden. Der Ab-
lösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen 
Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu ermitteln-
den Straßenbaubeitrages. 

§ 11
Entstehung der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der 

a) endgültigen Herstellung der Anlage,
b) endgültigen Herstellung des Abschnittes,
c) Beendigung der Teilmaßnahme gemäß § 9.

(2) Ist die Maßnahme mit Grunderwerb verbunden, so ist 
auch Merkmal der endgültigen Herstellung, dass die 
Grundstücke in das Eigentum der Stadt übergegangen 
sind. 

§ 12
Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Be-
kanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des 
Grundstückes ist. Mehrere Eigentümer eines Grundstü-
ckes sind Gesamtschuldner. 

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt 
an die Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte.

§ 13
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheides fällig. 

§ 14
Entscheidung durch den Bürgermeister

Die Entscheidung über die Abrechnung eines bestimmten 
Abschnittes einer Anlage sowie über die Durchführung der 
Kostenspaltung wird dem Bürgermeister übertragen. 
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§ 15
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt außer Kraft:

Satzung der Stadt Dülmen über die Erhebung von Beiträgen 
nach § 8 des Kommunalabgabengesetze (KAG) des Landes 
Nordrhein-Westfalen für straßenbauliche Maßnahmen vom 
21. November 1978, in der Fassung der III. Änderung vom 
04. März 1982.

Bestätigung

Aufgrund des § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntma-
chungsverordnung) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516 / SGV 
NRW 2023), in der zurzeit geltenden Fassung, bestätige ich 
hiermit, dass der Wortlaut der 

Satzung der Stadt Dülmen über die Erhebung von Bei-
trägen für straßenbauliche Maßnahmen (Straßenbaubei-
tragssatzung) vom 26.11.2007

mit dem Wortlaut der von der Stadtverordnetenversamm-
lung am 08.11.2007 beschlossenen Satzung übereinstimmt 
und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungsver-
ordnung verfahren worden ist. 

Dülmen, 26.11.2007

Stadt Dülmen
Der Bürgermeister
gez. Püttmann

110/08 – Stadt Dülmen

Einladung zur Bürgerversammlung bezüglich des Be-
bauungsplanes „Spiekerplatz“

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat in 
ihrer Sitzung am 29.03.2007 die Einleitung des Verfahrens 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes “Spiekerplatz” für ei-
nen Bereich zwischen der Weseler Straße (L 551), der Max-
Planck-Straße, der Sternstraße und der Straße “Alter Müh-
lenweg” in der Gemarkung Buldern, beschlossen.

Der räumliche Geltungsbereich des o.g. Planverfahrens ist 
dem mitveröffentlichten Übersichtsplan zu entnehmen.

Die allgemeinen Ziele und Zwecke dieser Planungen wer-
den gemäß § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der z.Zt. geltenden Fassung 
öffentlich vorgestellt am

Dienstag, 02.12.2008, 19.00 Uhr
in der Gaststätte „Zur Dorfschmiede“, 

Weseler Straße 51 in 48249 Dülmen-Buldern.

Den Versammlungsteilnehmern wird Gelegenheit zur Äuße-
rung und Erörterung gegeben.
Im Rahmen der Veranstaltung wird auch das Nutzungs- und 
Gestaltungskonzept für den Spiekerplatz erläutert und zur 
Diskussion gestellt. 

Dülmen, 14.11.2008

STADT DÜLMEN
 – FB 611 –
Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Leushacke
Beigeordneter
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111/08 – Sparkasse Westmünsterland

Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparurkunden 
der Sparkasse Westmünsterland

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 300077112 geführten Spareinlage beantragt das Auf-
gebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 09.02.2009 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 07.11.2008

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 353092653 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 09.02.2009 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 07.11.2008

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 336183355 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 09.02.2009 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 07.11.2008

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 336183355 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 09.02.2009 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 07.11.2008

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 435257365 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 13.02.2009 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 13.11.2008

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 435257357 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Zweckverbands-
sparkasse der Kreise Borken und Coesfeld und der Städte 
Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck, Sitz in 
Ahaus und Dülmen, fordert den Inhaber der Urkunde auf, 
spätestens bis zum 13.02.2009 seine Rechte unter Vorlage 
der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 13.11.2008

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, 
Dülmen, Vreden, Isselburg und Billerbeck
gez. Der Vorstand
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Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Rechtsnachfol-
ger der Kreissparkasse Borken und der Sparkasse Coesfeld 
mit Sitz in Ahaus und Dülmen, erklärt die Sparurkunde mit 
der Nummer 335232948 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 10.11.2008

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Rechtsnachfol-
ger der Kreissparkasse Borken und der Sparkasse Coesfeld 
mit Sitz in Ahaus und Dülmen, erklärt die Sparurkunde mit 
der Nummer 359085578 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 24.11.2008

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND, Rechtsnachfol-
ger der Kreissparkasse Borken und der Sparkasse Coesfeld 
mit Sitz in Ahaus und Dülmen, erklärt die Sparurkunde mit 
der Nummer 325011831 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 24.11.2008

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
Zweckverbandssparkasse der Kreise Borken und Coesfeld 
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg und 
Billerbeck
gez. Der Vorstand
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